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Kundmachungsvermerk:    Vermerk aufsichtsbehördliche Zurkenntnisnahme: 

Angeschlagen am: 08.07.2021  Zur Kenntnis genommen am: 28.09.2021 

Abgenommen am: 23.07.2021  Zahl: VSR-VOPr/Götzens/7-2021 

Während der Kundmachungsfrist ist beim Gemeindeamt Götzens kein Einwand gegen obigen                        

GR-Beschluss eingebracht worden. 

Der Bürgermeister: 

Josef Singer e.h.



Hierauf bezieht sich die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Götzens vom xx.xx.xxxx
Für den Gemeinderat, der Bürgermeister Josef Singer

GESAMTER PLATZ
AUSGENOMMEN

BERECHTIGTE MIT
BERECHTIGUNGSKARTE

Halten- und Parken verboten, gesamter Platz, ausgenommen Berechtigte mit Berechtigungskarte - Verordnungsplan, Plan Nr. 001, Maßstab 1:500

WS13
Stempel


